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Norm

AVG §38;

BauO OÖ 1994 §25;

BauO OÖ 1994 §49;

BauRallg;

1. AVG § 38 heute

2. AVG § 38 gültig ab 01.03.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 38 gültig von 01.02.1991 bis 28.02.2013

Rechtssatz

Im Falle der unrichtigen Beurteilung der Bewilligungsp<icht eines nach § 25 OÖ BauO 1994 angezeigten Bauvorhabens

durch die Baubehörde oder eines späteren Hervorkommens der Baubewilligungsp<icht eines angezeigten

Bauvorhabens sind baupolizeiliche Maßnahmen zulässig. Der Erstattung einer Bauanzeige bzw. deren Kenntnisnahme

durch die Baubehörde kommt nämlich keine Bescheidqualität zu, sodass keine bindende Entscheidung über die

Bewilligungsp<icht vorliegt und gemäß § 38 AVG die Frage der Bewilligungsp<icht im baupolizeilichen Verfahren nach §

49 OÖ BauO 1994 erneut zu prüfen ist. Ein an sich bewilligungsp<ichtiges Bauvorhaben wird durch die Erstattung der

Anzeige somit nicht zu einem anzeigep<ichtigen Bauvorhaben (vgl. das zur vergleichbaren Rechtslage der NÖ BauO

1996 ergangene E vom 23. Juli 2013, 2013/05/0050).Im Falle der unrichtigen Beurteilung der Bewilligungsp<icht eines

nach Paragraph 25, OÖ BauO 1994 angezeigten Bauvorhabens durch die Baubehörde oder eines späteren

Hervorkommens der Baubewilligungsp<icht eines angezeigten Bauvorhabens sind baupolizeiliche Maßnahmen

zulässig. Der Erstattung einer Bauanzeige bzw. deren Kenntnisnahme durch die Baubehörde kommt nämlich keine

Bescheidqualität zu, sodass keine bindende Entscheidung über die Bewilligungsp<icht vorliegt und gemäß Paragraph

38, AVG die Frage der Bewilligungsp<icht im baupolizeilichen Verfahren nach Paragraph 49, OÖ BauO 1994 erneut zu

prüfen ist. Ein an sich bewilligungsp<ichtiges Bauvorhaben wird durch die Erstattung der Anzeige somit nicht zu einem

anzeigep<ichtigen Bauvorhaben vergleiche das zur vergleichbaren Rechtslage der NÖ BauO 1996 ergangene E vom 23.

Juli 2013, 2013/05/0050).
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